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WALTER ZIEGLER, Vizepräsident des Obersten Gerichts

Weiterer Ausbau der Leitung der Rechtsprechung

Seit dem Inkrafttreten des Rechtspflegeerlasses ist die 
Entwicklung einer wissenschaftlichen Leitung der 
Rechtsprechung durch das Oberste Gericht das Kern
stück der Vervollkommnung der gesamten gerichtlichen 
Tätigkeit. Die ständige Anleitung der Rechtsprechung 
aller Gerichte hat zu sichern, „daß diese den Gesetzen 
entspricht und der Lösung der Grundfragen beim um
fassenden sozialistischen Aufbau, besonders der Haupt
probleme der Entwicklung der nationalen Wirtschaft, 
sowie dem Kampf gegen alle Rechtsverletzungen dient“. 
Die Leitung der Rechtsprechung muß sich also organisch 
in die gesamtstaatliche Leitung einfügen. Auf diesem 
Wege sind wir im vergangenen Jahr ein gutes Stück 
vorangekommen. Dies soll am Beispiel der Tagungen 
des Plenums des Obersten Gerichts, des wichtigsten 
Leitungsgremiums der Rechtsprechung, veranschaulicht 
werden.

Die Ergebnisse der bisherigen Plenartagungen 
des Obersten Gerichts
Die 1. und die 4. Plenartagung des Obersten Gerichts im 
Mai bzw. im Dezember 1964 beschäftigten sich mit der 
Bekämpfung und Verhütung von Rechtsverletzungen in 
zwei wichtigen ökonomischen Bereichen: Bauwesen und 
Handel. Das Plenum beriet über die Erforschung der 
Ursachen und begünstigenden Umstände der Kriminali
tät im Bauwesen bzw. im Handel und über die Mög
lichkeiten zu ihrer Beseitigung, um eine störungsfreie 
Entwicklung des Bauwesens entsprechend den ökono
mischen Bedürfnissen zu unterstützen und um den 
Handel insbesondere vor Warenverlusten zu schützen.
Die 1. Plenartagung zu Fragen des Bauwesens war durch 
den 2. Strafsenat des Obersten Gerichts, der für die 
Leitung der Rechtsprechung bei der Kriminalitäts
bekämpfung im Bauwesen verantwortlich ist, und durch 
die Inspektionsgruppe unter Leitung des Präsidiums 
des Obersten Gerichts gut vorbereitet worden. Dadurch 
war es möglich, einen großen Kreis von Werktätigen 
zur Bekämpfung von Mißständen im Bauwesen zu 
mobilisieren und den wirtschaftsleitenden Organen, vor 
allem dem Ministerium für Bauwesen und dem Volks
wirtschaftsrat, wichtige Hinweise für die Verbesserung 
ihrer Leitungstätigkeit, insbesondere für die Einhaltung 
von Ordnung und Sicherheit, zu geben. Sowohl der 
2. Strafsenat als auch die Inspektionsgruppe gingen aber 
bei ihren Untersuchungen zunächst nicht in erster Linie 
von der Rechtsprechung der Bezirks- und Kreisgerichte 
aus; sie überprüften vielmehr zu einem großen Teil die 
Arbeit wirtschaftsleitender Organe und konzentrierten 
sich z. B. auf Maßnahmen zur Herstellung von Ordnung 
und Sicherheit in den Baubetrieben sowie auf die Ein
haltung wirtschaftsregelnder Bestimmungen. Zwar 
wurde dieser Mangel im Verlauf der Untersuchungen 
beseitigt; dennoch gelang es durch diese Arbeitsweise

nicht völlig, die Wirtschaftsfunktionäre zur eigenverant
wortlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu erziehen'.
Diese Erfahrungen aus dem 1. Plenum wurden bei der 
Vorbereitung der 4. Plenartagung berücksichtigt. Der
4. Strafsenat, dem die Leitung der Rechtsprechung zur 
Bekämpfung der Handelskriminalität obliegt, konzen
trierte sich bei seinen Untersuchungen auf die Kontrolle 
der Rechtsprechung und vermied es sorgfältig, ureigene 
Aufgaben der Handelsorgane zu übernehmen. Dennoch 
beschränkte sich die 4. Plenartagung keineswegs auf 
Fragen der Rechtsprechung. Die leitenden Organe und 
eine große Anzahl Werktätiger aus dem sozialistischen 
Handel wurden vielmehr von Anfang an in die Unter
suchungen des Obersten Gerichts einbezogen. Dadurch 
konnten die Ursachen und begünstigenden Umstände 
für Straftaten und andere Rechtsverletzungen im Han
del besser aufgedeckt und die wirtschaftsleitenden 
Organe befähigt werden, selbst geeignete Maßnahmen 
zur Bekämpfung und Verhütung solcher Mißstände zu 
ergreifen.
Gestützt auf die Analyse der Rechtsprechung und auf 
die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit den ört
lichen Handelsorganen, konnte das Plenum des Ober
sten Gerichts auf seiner 4. Tagung auch den zentralen 
Handelsorganen Hinweise zur Verbesserung ihrer Lei
tungstätigkeit geben. Ein besonderer Vorzug dieses 
Plenums bestand darin, daß sowohl strafrechtliche als 
auch arbeitsrechtliche Fragen, die für eine reibungslose 
Handelstätigkeit Bedeutung haben, in enger Verbin
dung behandelt wurden* 2.
Gegenstand der 2. Plenartagung im Juli 1964 war ein 
Erfahrungsaustausch über die Durchsetzung des Rechts
pflegeerlasses in der gerichtlichen Praxis. Zur Vorberei
tung hatten bei allen Bezirks- und Kreisgerichten 
Beratungen über die wichtigsten Aufgaben bei der 
Kriminalitätsbekämpfung und über die wirksamsten 
Methoden der Einbeziehung der Werktätigen in die 
Rechtsprechung stattgefunden. Dieser Erfahrungs
austausch gab eine Fülle von Anregungen für die Ent
wicklung und Vervollkommnung eines wissenschaft
lichen Arbeitsstils der Gerichte. Die gleichzeitige Be
stätigung des Perspektivplanes des Obersten Gerichts 
für 1964/65 ermöglichte es den Bezirks- und Kreis
gerichten, ihre eigenen Aufgaben mit denen des Ober
sten Gerichts zu koordinieren. Insgesamt war die 2. Ple
nartagung Ausgangspunkt und Grundlage für die 
Verbesserung der Leitung der Rechtsprechung durch 

' die Bezirksgerichte3.
Die 3. Plenartagung im September 1964 demonstrierte 
die Bedeutung des Rechtspflegeerlasses für das Gebiet

•l Vgl. den Bericht über die 1. Plenartagung in NJ 1964 S. 324 ff.
2 Vgl. den Bericht über die 4. Plenartagung in NJ 1965 S. 45 ff.
3 Vgl. den Bericht über die 2. Plenartagung in NJ 1964 S. 456 ff.


